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KUNDEN - DATEN

FIRMA:

NAME / VORNAME:

STRASSE:

PLZ / ORT:

Maschinentyp Marke Nr.

1 Tag  X 2 Tag X 3 Tage X WE X

ELEKTROWERKZEUGE Fr. Nachmittag

24 Std. 48 Std. 72 Std. bis Mo. Morgen

Akku-Bohrschrauber GSR 18 Bosch 1 20.00 □ 30.00 □ 40.00 □ 30.00 □
Batterie-Ladegerät TCB 120 GYS 2 10.00 □ 20.00 □ 25.00 □ 20.00 □
Bohrhammer GBH 2-20 Profi Bosch 3 20.00 □ 30.00 □ 40.00 □ 30.00 □
Bohrhammer GSH 5 E Bosch 4 50.00 □ 80.00 □ 120.00 □ 80.00 □
Kombihammer PX 46 Duss 5 100.00 □ 170.00 □ 220.00 □ 170.00 □
Spitzhammer PK 45 Duss 6 90.00 □ 150.00 □ 200.00 □ 150.00 □
Bürstmaschine PE 12-175 Set Metabo 7 30.00 □ 45.00 □ 55.00 □ 45.00 □
Diamantbohrmasch.DIA 300W Set Duss 8 120.00 □ 200.00 □ 300.00 □ 200.00 □
Elektrohobel GHO 26-82 Bosch 9 30.00 □ 45.00 □ 55.00 □ 45.00 □
Exzenterschleifer GEX 125 AC Bosch 10 30.00 □ 45.00 □ 55.00 □ 45.00 □
Exzenterschleifer RO 150 E Festo 11 50.00 □ 75.00 □ 90.00 □ 75.00 □
Handkreissäge GKS 190 Bosch 12 30.00 □ 45.00 □ 55.00 □ 45.00 □
Heissluftphön Makita 13 15.00 □ 25.00 □ 35.00 □ 25.00 □
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Alle Geräte sind ohne Zubehör, diese müssen dazu gekauft werden.

Mietdauer
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Zubehör:

Kaution:

1. Zustand der Mietgeräte:

Der Mieter bestätigt mit seiner Unterschrift, dass das gemietete Gerät zu Mietbeginn in einwandfreiem,

betriebssicherem Zustand ist. Der Mieter muss sich bei Übernahme des Mietgegenstandes von dem

einwandfreien Zustand überzeugen und die Vollständigkeit der Gegenstände und des Zubehöres prüfen.

2. Schadenfall / Verlust:

Eventuelle Defekte sind dem Vermieter unverzüglich zu melden. Die Benutzung eines geschädigten bzw.

nicht im betriebssicheren Zustand befindlichen Gegenstandes ist unzulässig. Für Schäden durch den

Gebrauch/Transport haftet der Mieter. Der Mietgegenstand darf weder vom Vermieter noch von Dritten

geöffnet oder repariert werden. Bei Verlust des Mietgegenstandes oder Zubehörs ist der Vermieter 

sofort zu informieren.

3. Weitergabe:

Ohne Einwilligung des Vermieters darf der Vermieter die gemieteten Gegenstände, inklusive Zubehör

nicht an dritte weitergeben.

4. Haftung:

Der Vermieter lehnt sich jegliche Haftung für Unfälle ab, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch des

gemieteten Gerätes entstehen können. Der Mieter ist verantwortlich bei Verlust oder Diebstahl des

Mietgegenstandes.

5. Sicherheit:

Der Mieter verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsbestimmungen einhält, die 

ihm der Vermieter bekannt gibt. Generell sollte vom Mieter die nötige Schutzkleidung (Gehörschutz,

Schutzbrille, Helm, Arbeitshandschuhe) getragen werden.

6. Rückgabe:

Werden die gemieteten Geräte ungereinigt zurückgebracht, so wird für die Nachreinigung ein

→  Kostenanteil von CHF. 20.00 berechnet!

          VISUM Werkstatt:

Abgeholt am: Ort, Datum Unterschrift Kunde

Zurück am: Ort, Datum Unterschrift, Mitarbeiter

VERTRAGSBEDINGUNGEN


